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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehörden-
gesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 1989, das Versicherungs-
aufsichtsgesetz, das Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 1957, 
das Glücksspielgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bundespensi-
onsamtübertragungs-Gesetz und das Entschädigungsgesetz CSSR geändert 
werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministeri-
um für Finanzen) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) begrüßt die Einführung einer zweistufigen Verwaltungsge-

richtsbarkeit und die Schaffung der Möglichkeit, auch gegen Bescheide der Finanzmarktauf-

sichtsbehörde (FMA) das Verwaltungsgericht des Bundes mit Beschwerden anzurufen. 

 

Gleichzeitig hält die BAK den grundsätzlichen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von 

Beschwerden gegen Bescheide der FMA aus den in den erläuternden Bemerkungen ange-

führten Überlegungen (Volatilität, rasche Entwicklungen, Notwendigkeit „zeitnaher“ Ent-

scheidungen) für unabdingbar. 

 

Ohne besondere Dringlichkeit könnte auch eine Umrechnung der Schillingbeträge im Ent-

schädigungsgesetz-CSSR mit dieser Novelle durchgeführt werden  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Herbert Tumpel      Günther Chaloupek 

Präsident      iV des Direktors 

F.d.R.d.A.      F.d.R.d.A. 
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